
Änderungen in der OAVO

für E1 und Q1 2025/26
Änderung vom 4. Juni 2025

Inkrafttreten: 1. August 2025



Klausuren allgemein (1)

 Bei Kursen, in denen nur eine Klausur pro Schulhalbjahr 

geschrieben wird, geht die Bewertung dieser Klausur etwa 

zu einem Drittel in die Schulhalbjahresnote ein.

 Versäumt jemand diese einzige Klausur aus nicht zu 

vertretenden Gründen, dann ist der Leistungsnachweis in 

der Regel mit veränderter Aufgabenstellung nachzuholen.

 Bei Kursen mit zwei Klausuren entscheidet die Lehrkraft, 

ob der Leistungsnachweis nachzuholen ist.
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Klausuren allgemein (2)

 Die Inhalte der Klausuren berücksichtigen eine 

angemessene Anzahl von Themenfeldern aus dem

jeweiligen Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe 

(KCGO).

 Darüber hinaus erfolgt deren Aufgabenstellung 

insbesondere in der Qualifikationsphase unter 

Berücksichtigung der drei Anforderungsbereiche und 

bereitet schrittweise auf die Anforderungen in der 

Abiturprüfung vor.
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Klausuren in der Q1-Q3-Phase

 In jedem vierstündigen Grundkurs und jedem 
Leistungskurs werden jeweils zwei Klausuren
geschrieben.
Eine Klausur aus allen Halbjahren (aber keine 
Vergleichsklausur) kann durch ein Referat oder eine 
Präsentation ersetzt werden.

 In den modernen Fremdsprachen wird eine Klausur durch 
eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt (Q3).

 In jedem zwei- und dreistündigen Grundkurs wird jeweils 
eine Klausur geschrieben (Bewertung etwa ein Drittel).
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Klausuren in der Q4-Phase

 Im Prüfungshalbjahr (Q4) wird in jedem Kurs (GK/LK) nur 

jeweils eine Klausur geschrieben.
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Klausuren: Sport (Q1 – Q4)

 Im Grundkurs Sport wird jeweils eine besondere 

Fachprüfung durchgeführt, wobei der sporttheoretische 

Anteil mit mindestens 25% gewichtet wird.
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Klausuren: Kunst, Musik, Darstellendes 

Spiel (E1 – Q4)

 In den oben genannten Fächern kann nach Beschluss der 

Fachkonferenz pro Halbjahr ein weiterer 

Leistungsnachweis in Form einer fachpraktischen Prüfung 

verlangt werden.
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Klausuren: Deutsch (E1 – Q4)

 Bei der Bewertung und Beurteilung werden die 

Verstehensleistung (Inhalt, 70%) und die 

Darstellungsleistung (sprachliche Richtigkeit/Form, 30%) 

getrennt bewertet. [Details in der neuen Anlage 9b]

 Die Bewertung der Darstellungsleistung mit 00 Punkten 

schließt eine Gesamtbewertung von mehr als 03 Punkten 

aus.

 Die Bewertung der Verstehensleistung mit 00 Punkten 

zieht eine Gesamtbewertung von 00 Punkten nach sich.
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Einbringen in das Abitur

(Berechnung der Gesamtqualifikation)

 Es müssen mindestens zwei Kurse in Geschichte 

eingebracht werden. Diese müssen nicht mehr aus Q3, Q4 

sein.

 Es müssen mindestens zwei Kurse in Politik und Wirtschaft 

eingebracht werden. Außerdem muss Politik und 

Wirtschaft (an der TSO) durchgehend belegt werden.
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Bewertung von Leistungen

 Zu Beginn eines Schuljahres sollen die Schüler:innen sowie

die Eltern minderjähriger Schüler:innen über die 

Gesichtspunkte der Leistungsbewertung informiert 

werden.

 Die Schüler:innen sollen mindestens einmal im Halbjahr 

(in der Regel spätestens Ende Oktober/Ende April) über 

ihren Leistungsstand informiert werden.

 Außerdem sollen vor den Zeugniskonferenzen die Noten 

von der Fachlehrkraft begründet werden.
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